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Was ist ein Kostenvoranschlag?
Ein Kostenvoranschlag ist ein schriftliches Dokument, das von einem Gewerbetreibenden  
vor dem Kauf eines Produkts oder der Erbringung einer Dienstleistung ausgestellt wird. 
Er informiert den potenziellen Kunden über den Preis des Produkts oder  
der Dienstleistung, damit dieser eine fundierte Kaufentscheidung treffen kann.  
Dieses Dokument muss vor dem Verkauf oder dem Beginn der Dienstleistung 
ausgestellt werden.

Der Kostenvoranschlag ist freiwillig. In Luxemburg sind Gewerbetreibende jedoch 
verpflichtet, die Preise der Produkte und Dienstleistungen, die sie den Verbrauchern 
anbieten, anzuzeigen. Wenn der endgültige Preis nicht im Voraus festgelegt werden 
kann, müssen die Kosten der verschiedenen Elemente, die in die Berechnung  
des Gesamtpreises einfließen, angegeben werden. Diese Parameter sowie  
der Endpreis können in einem Kostenvoranschlag aufgeführt werden.

> Merkblatt „Die Preisangabe“

Für den Gewerbetreibenden!
Oft sind Kostenvoranschläge kostenlos; dennoch kann ein Gewerbetreibender  
auch kostenpflichtige Kostenvoranschläge anbieten. In diesem Fall muss er  
den Preis für diese Dienstleistung deutlich, gut sichtbar und lesbar angeben.  
Der Gewerbetreibende kann die Kosten des Kostenvoranschlags von  
der endgültigen Dienstleistung abziehen.

DER KOSTENVORANSCHLAG 
Die empfohlenen Mindestangaben,
die auf einem Kostenvoranschlag anzugeben sind.
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Um Missverständnisse zu vermeiden,  
muss der Kostenvoranschlag folgende Angaben enthalten: 

•  �Die Nummer des Kostenvoranschlags
•  �Ort und Datum der Ausstellung des Dokuments
•  �Die vollständigen Kontaktdaten des Gewerbetreibenden (Name, Firmenname, 

Rechtsform, Anschrift, Telefonnummer, E-mail-Adresse, R.C.S. Luxembourg gefolgt 
von der Eintragungsnummer, die Nummer der Niederlassungsgenehmigung, 
Mehrwertsteuer – Identifikationsnummer)

•  �Die Kontaktdaten des Kunden (Name und Adresse,  
Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

•  �Eine Frist für die Annahme und die Gültigkeitsdauer des Angebots
•  �Eine Beschreibung oder Auflistung der angebotenen Produkte  

und Dienstleistungen
•  �Das geschätzte Volumen oder die geschätzte Menge  

für jedes Produkt oder jede Dienstleistung 
•  �Der Stückpreis ohne Steuern pro Volumen (Stückkosten) oder die Pauschale  

ohne Steuern (Pauschalkosten) oder die verwendete Berechnungsmethode  
(z. B. Stundenkosten)

•  �Der für jedes Produkt und jede Dienstleistung geltende Mehrwertsteuersatz
•  �Der Gesamtbetrag des Kostenvoranschlags inklusive aller Steuern (inkl. MwSt.)
•  �Das Datum oder die Frist für die Erbringung der Leistung
•  �Die Lieferadresse oder der Ort der Leistungserbringung
•  �Die Zahlungsmodalitäten und -fristen  

(z. B. fällige Anzahlungen oder Ratenzahlungen)
•  �Die Anwendung der gesetzlichen Verzugszinsen bei Zahlungsverzug 
•  �Das Datum der Unterschrift
•  �Die Unterschrift des Gewerbetreibenden
•  �Die Unterschrift des Kunden, gefolgt von dem Vermerk „Einverstanden“  

oder „Annahme des Kostenvoranschlags vom …“
•  �Die klare Angabe des Widerrufsrechts sowie der Bedingungen  

und Modalitäten für dessen Ausübung (Frist, Beginn usw.)
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Welche rechtlichen Konsequenzen hat der Kostenvoranschlag? 

Vor der Unterschrift des Kunden
Der Kostenvoranschlag, als Schätzung der geplanten Arbeiten durch 
Gewerbetreibende, stellt rechtlich gesehen ein Vertragsangebot dar. 
Er ist für den Gewerbetreibenden während seiner gesamten Gültigkeitsdauer 
verbindlich. Während dieser Frist muss er den Umfang der Arbeiten, deren Kosten 
sowie die vorgesehenen Fristen einhalten.

Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, den Auftrag an den Gewerbetreibenden  
zu vergeben. 

Nach der Unterschrift des Kunden
Nach Unterzeichnung durch den Kunden wird der Kostenvoranschlag zu  
einem verbindlichen Vertrag zwischen Gewerbetreibendem und Verbraucher.   
Jede Vertragspartei verpflichtet sich, alle im Kostenvoranschlag vorgesehenen 
Bestimmungen einzuhalten:

•  �Der Gewerbetreibende verpflichtet sich, die Dienstleistung innerhalb  
der vereinbarten Fristen und zum angegebenen Tarif zu erbringen.

•  �Der Kunde verpflichtet sich, die Leistung zu dem angegebenen  
Preis zu bezahlen, wie im Kostenvoranschlag akzeptiert.

Die Zahlung erfolgt grundsätzlich nach Erbringung der Leistung,  
auf Rechnungsstellung. Sofern im Kostenvoranschlag vorgesehen,  
können vor oder während der Ausführung der Leistung Teilrechnungen  
ausgestellt werden.
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Praktisches Beispiel!

Plombier  
 S. à r. l.

Plombier & Fils S. à r. l.

Kostenvoranschlag:  

 

Empfänger  

Renovierung des Badezimmers

Bezeichnung
Einheit Anzahl Stückpreis % MwSt. Gesamtbetrag 

Produkte
1

m
1

Arbeitskräfte
1

1

GESAMT ohne MwSt.:

MWST 3 %:

GESAMT inkl. MwSt.:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unternehmen:

 
 

    

247 73700info@mpc.etat.lu pro-pc.public.lu

Mehr Info
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